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Einleitung

A. Die rechtliche Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips  
als Aufgabe des EuGH

Gem. Art. 19 Abs. 1 EUV sichert der Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. 
„Wahrung des Rechts“ – das bedeutet auf der Ebene der Europäischen Union zu-
vörderst die Kontrolle der Wahrung der von den Mitgliedstaaten als den „Herren 
der Verträge“ im Unionsprimärrecht abgebildeten vertikalen Kompetenzordnung.1 
Die Sicherung der vertikalen Kompetenzordnung ist dabei Teil der Funktion des 
EuGH als die Exekutive und die Legislative kontrollierende dritte Gewalt im Ge-
füge der Europäischen Union.2

Die gerichtliche Kontrolle der Einhaltung der europäischen (vertikalen) Kom-
petenzordnung muss grundsätzlich zweidimensional erfolgen: im positiven Sinne 
haben die Unionsrichter zu prüfen, ob der Unionsgesetzgeber die im Vertrag fest-
gesetzten Pflichten, die ihn zu einem gesetzgeberischen Handeln ermächtigen, er-
füllt – etwa bei der schrittweisen Verwirklichung des Binnenmarktes. Im negativen 
Sinne hat die Rechtsprechung die Grenzen der Kompetenzzuweisung und damit 
der Handlungsbefugnisse der Europäischen Union zu wahren.3 Gerade im letzten 
Punkt wird die Rechtsprechung des Gerichtshofs allerdings zunehmend als ver-
fehlt bewertet.4 Einen Teilaspekt dieser Problematik bildet die gerichtliche Kon
trolle des Grundsatzes der Subsidiarität durch den EuGH ab. Dem Gericht wird in 
Bezug auf das Subsidiaritätsprinzip überwiegend eine unzureichende rechtliche 
Durchsetzung und Kontrolle vorgeworfen.5

	 1	Vgl. Mayer, in: Grabitz / Hilf / Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 68. 
EL. 2019, Art. 19 EUV, Rn. 27.
	 2	Vgl. bereits: Dauses, Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs als Verfassungsgericht der 
Europäischen Union, integration 1994, S. 215 (222 f.). Des Weiteren: Schütze, Subsidiarity after 
Lisbon: Reinforcing the Safeguards of Federalism, 68 Cambridge L. J. (2009), S. 525 (531 ff.).
	 3	Vgl. Mayer, in: Grabitz / Hilf / Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 68. 
EL. 2019, Art. 19 EUV, Rn. 27.
	 4	Vgl. Nettesheim, Subsidiarität durch politische Verhandlung – Art. 5 Abs. 3 EUV als Ver-
ständigungsauftrag, in: König / Uwer (Hrsg.), Grenzen europäischer Normgebung. EU-Kompe-
tenzen und Europäische Grundrechte, 2015, S. 35 (44); Albin, Das Subsidiaritätsprinzip in der 
EU. Anspruch und Rechtswirklichkeit, NVwZ 2006, S. 629 ff.; Sander, Subsidiarity Infringe-
ment before the European Court of Justice: Futile Interference with Politics or a Substantial 
Step towards EU Federalism, 12 Colum. J. Eur. (2006), S. 517 (542 ff.).
	 5	Ebenda. 
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Als Ursache dieser als unzureichend erachteten Rechtsprechung wurde vor den 
Reformbestrebungen von Lissabon der Umstand ausgemacht, dass das Prinzip der 
Subsidiarität in der normativen Ausgestaltung, die es im Unionsprimärrecht vor 
dem Reformprozess von Lissabon gefunden hat, schlicht nicht justiziabel sei.6 Eine 
justiziable Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und den Mit-
gliedstaaten anhand des Subsidiaritätsprinzips avancierte deshalb zu einem recht-
lichen und politischen Schlüsselthema des europäischen Reformprozesses in den 
2000er Jahren.7 Der politische Wille, den Grundsatz der Subsidiarität einer justi-
ziablen gerichtlichen Kontrolle zu unterwerfen, ist dabei sehr deutlich artikuliert 
und im Unionsprimärrecht normiert worden.8 Das Problem der Nichtjustiziabili-
tät versuchte man durch die Einführung eines normativen Unterbaus aufzulösen, 
der umfassende prozedurale Pflichten für den Unionsgesetzgeber bei der Anwen-
dung des Subsidiaritätsprinzips vorsieht.9 Ein Blick in die europäische Rechts-
praxis lässt allerdings Zweifel daran aufkommen, ob diese Reformen die erhoffte 
Durchschlagskraft entfalten konnten: über zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Vertrages von Lissabon existiert kein Verdikt der Unionsgerichtsbarkeit, in dem 
sie einen europäischen Rechtsakt wegen eines Verstoßes gegen das Subsidiaritäts-
prinzip für nichtig erklärt hat. 

Gleichwohl sollen an dieser Stelle keine vorschnellen Schlüsse gezogen werden, 
denn hinter dem Ergebnis der Rechtsprechung hinsichtlich des Subsidiaritätsprin-
zips lassen sich zwei mögliche Szenarien vermuten. Das erste Szenario ist, dass 
der EuGH das Subsidiaritätsprinzip gegenüber den Unionsorganen nicht oder nicht 
ausreichend rechtlich durchsetzt. Dies würde gleichzeitig bedeuten, dass das Ge-
richt seinem durch Art. 19 Abs. 1 EUV zugewiesenen Auftrag zur Rechtswahrung 
in der Praxis nicht ausreichend nachkommt. Das zweite Szenario ist hingegen, dass 
die Reformbestrebungen von Lissabon in der Praxis umfassend Früchte getragen 
haben, sodass das Subsidiaritätsprinzip bereits durch die Europäischen Organe 
selbst rechtlich effektiv zur Anwendung gebracht wird. Dann wäre die gerichtliche 
Nichtigkeitserklärung eines Rechtsaktes wegen eines Verstoßes gegen das Subsi-
diaritätsprinzip in der Praxis bisher nicht erforderlich gewesen. 

Die aufgezeichneten Szenarien stehen sich mit ihren Folgen für die rechtliche 
Kontrolle und Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips durch den EuGH freilich 

	 6	Vgl. insbesondere: Grimm, Effektivität und Effektivierung des Subsidiaritätsprinzips, 
KritV 1/1994, S. 6 ff. Des Weiteren: Blanke, Der Unionsvertrag von Maastricht – Ein Schritt 
auf dem Weg zu einem europäischen Bundesstaat?, DÖV 1993, S. 412 (421); Möschel, Zum 
Subsidiaritätsprinzip im Vertrag von Maastricht, NJW 1993, S. 3025 (3027).
	 7	S. ausführlich zum Reformprozess in der vorliegenden Untersuchung: Teil II. B. II., 
S. 34 ff.
	 8	Vgl. Art. 8 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit (Subsidiaritätsprotokoll), ABl. EU 2007 C 306/150, der gem. 
Art. 51 EUV Unionsprimärrecht ist. Das Subsidiaritätsprotokoll ist als zentrale Rechtsquelle 
der Untersuchung im Anhang abgebildet.
	 9	S. ausführlich zu den prozeduralen Pflichten des Unionsgesetzgebers im Anwendungs-
bereich des Subsidiaritätsprinzips in der vorliegenden Untersuchung: Teil III., S. 56 ff.
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diametral gegenüber. Gerade in dieser Ambivalenz liegt der Anlass für die vorlie-
gende Untersuchung, sich mit dem Subsidiaritätsprinzip, trotz der bereits bestehen-
den umfangreichen Subsidiaritätsliteratur10, abermals wissenschaftlich auseinan-
derzusetzen. Sie verfolgt dabei das Ziel, die Frage nach der rechtlichen Kontrolle 
des Subsidiaritätsprinzips durch den EuGH umfassend zu erhellen. 

B. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile. In einem ersten Teil wird eine einheitliche 
Verständigungsgrundlage geschaffen. Die die Untersuchung anleitenden Begriffe 
sowie Grundprinzipien werden dargestellt und erörtert. Der zweite Teil der Arbeit 
widmet sich sodann dem Subsidiaritätsprinzip und seiner Ausgestaltung auf der 
Ebene der Europäischen Union. Es wird herausgearbeitet, wo die Schwierigkeiten 
und die Herausforderungen für eine rechtliche Kontrolle des Subsidiaritätsprin-
zips durch den EuGH liegen. Gleichzeitig wird ausgelotet, welche Direktiven das 
Unionsprimärrecht bereithält, die eine gerichtliche Kontrolle des Subsidiaritäts-
prinzips anzuleiten vermögen. Diese Direktiven greift der dritte Teil der Arbeit 
auf und stellt sie umfassend dar. Im vierten Teil der Untersuchung wird sodann der 
Versuch unternommen, zu analysieren, ob und wie sich die im Unionsprimärrecht 
widerspiegelnden Direktiven in der Rechtspraxis bewährt haben. Die Ergebnisse 
der Arbeit werden in einem fünften und letzten Teil in Thesen zusammengefasst.

	 10	Der Stand der Literatur wird an dieser Stelle exemplarisch wiedergegeben. Zuletzt er-
schienen: Hanstein, Subsidiarität und die demokratische Legitimation europäischer Legislativ-
akte, 2019. Zur Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips durch die nationalen Parlamente: Mellein, 
Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, 2007. Grundlegend: Calliess, Subsidiari-
täts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union, 2. Aufl. 1999.


